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Lesehinweis für den
Jahresbericht 2000

Hintergrundinformationen
und Vorgeschichten zu ein-
zelnen Themen sind je-
weils kurz in solchen grau-
en Kästchen zusammen-
gefasst.
Das Abkürzungsverzeich-
nis und Begriffserläuterung
befindet sich im Anhang 1.

Rechtliche Änderungen im
Umfeld des Bereichs Bio- und
Gentechnologie führten zu ei-
ner Erweiterung des Leistungs-
auftrages. Das Sicherheitsin-
spektorat gilt gegenüber dem
Bund als kantonale Fachstelle
für den Vollzug der Einschlies-
sungsverordnung (ESV) und
der Freisetzungsverordnung
(FrSV).

Mit einer Medienkonferenz
wurde die Arbeit der Kommis-
sion zur Beurteilung von Ri-
sikoermittlungen gewürdigt.
Seit 10 Jahren steht dem Si-
cherheitsinspektorat diese Kom-
mission als beratendes Exper-
tengremium zur Seite. 

Der Tag der offenen Tür der
Bau- und Umweltschutzdirek-
tion (BUDalacarte) wurde be-
nutzt, um den Einsatz des Si-

cherheitsinspektorats zur Opti-
mierung des Risikos in der Öf-
fentlichkeit in fünf Regionen
vorzustellen. 

Das im Jahr 2000 neu erstellte
Qualitätsmanagement-Hand-
buch stellt sicher, dass wir in
präzisen und optimierten Ar-
beitsabläufen verständliche und
überzeugende Beurteilungen
und Entscheide verfassen.

Die Beurteilung des Kurz-
berichts Rhein konnte von den
Kantonen AG, BS und BL
gemeinsam abgeschlossen wer-
den. Auf dem basellandschaft-
lichen Teil kann für die Seg-
mente im Bereich des Auha-
fens und der Birsfelderschleuse
eine schwere Schädigung durch
den Gefahrguttransport nicht
ausgeschlossen werden. Das
Tiefbauamt als Inhaber wird

das Risiko ermitteln und auf-
zeigen, ob weitere Sicherheits-
massnahmen notwendig sind.

Das Wichtigste in Kürze 1
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Wie Sie uns 
erreichen: 

Adresse:
Sicherheitsinspektorat
Rheinstrasse 29
Postfach
4410 Liestal
Tel. 061/925 62 64 
Fax. 061/925 69 85

e-mail: 
sicherheitsinspektorat@bud.bl.ch

Internet: 
www.bl.ch/sit



Biotechnologie/ 
Gentechnologie

Das rechtliche Umfeld im Be-
reich der Bio- und Gentech-
nologie hat tiefgreifende Ände-
rungen erfahren. Am 1.11.1999
hat der Schweizerische Bun-
desrat die nachstehenden drei
Verordnungen in Kraft gesetzt:

• Verordnung über den Um-
gang mit Organismen in ge-
schlossenen Systemen (Ein-
schliessungsverordnung,

• ESV) 
• Verordnung über den Um-

gang mit Organismen in der
Umwelt (Freisetzungsverord-
nung, FrSV) 

• Verordnung über den Schutz
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vor Gefähr-
dung durch Mikroorganis-
men (SAMV) 

Die beiden erstgenannten Ver-
ordnungen sollen den Men-
schen und die Umwelt, ins-
besondere Tiere und Pflanzen 
sowie ihre Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensräume, vor
schädlichen oder lästigen Ein-
wirkungen durch den Umgang
mit Organismen in geschlosse-
nen Systemen und durch den
Umgang mit Organismen in
der Umwelt schützen. Sie sol-
len zudem zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt und der
Fruchtbarkeit des Bodens bei-
tragen. Die SAMV legt fest,
welche Massnahmen zum
Schutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beim Um-
gang mit Mikroorganismen und

bei der Exposition gegenüber
Mikroorganismen zu treffen
sind. Die Zuständigkeit und
Federführung für den kantona-
len Vollzug der ESV und FrSV
liegen beim Sicherheitsinspek-
torat. Für die SAMV ist das
Amt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit (KIGA) verantwortlich.

Erweiterung 
Leistungsauftrag

Damit hat sich auch der Leis-
tungsauftrag des Sicherheits-
inspektorats erweitert. Zusätz-
lich zur bisherigen Aufgabe des
Vollzugs der Störfallverordnung
hat es als kantonale Fachstelle
für den Vollzug der Einschlies-
sungsverordnung und Freiset-
zungsverordnung die Einhal-
tung der Sorgfaltspflichten, die
Pflicht zum Umgang in ge-
schlossenen Systemen sowie
die getroffenen Sicherheits-
massnahmen in den Betrieben
zu überwachen und durch
Stichproben zu kontrollieren. 

Diese herausfordernden Auf-
gaben ergänzen aber auch die
bisherige Tätigkeit des Sicher-
heitsinspektorats ideal. Die
meisten Betriebe, welche in
den Geltungsbereich der bei-
den Verordnungen fallen, sind
uns bereits bekannt. Das Si-
cherheitsinspektorat beschäf-
tigt sich seit zehn Jahren mit
den Gefahren und Risiken der
Bio- und Gentechnologie im
Kantonsgebiet. Bereits 1990
wurden Betriebe und Institute,
welche Mikroorganismen in

Produktion, Forschung oder
Diagnostik verwenden, erfasst
und die Kurzberichte gestützt
auf die Störfallverordnung be-
urteilt. Das Sicherheitsinspekto-
rat hat sich auch das dazu not-
wendige Fachwissen angeeig-
net. Die Aufgaben werden heute
ohne Einsatz von zusätzlichem
Personal und finanziellen Mit-
teln erledigt.

Zusammenspiel 
Bund–Kanton

Für die Verordnungen im Be-
reich Bio- und Gentechnologie
ist der Bund die federführende
Stelle. Das Sicherheitsinspekto-
rat nimmt die Aufgaben wahr,
welche dem Standortkanton
obliegen. Das BUWAL bzw.
BAG beurteilt in Zusammen-
arbeit mit weiteren Bundes-
stellen die eingereichten Unter-
lagen, prüft die Risikobewer-
tung und ob die jeweiligen
Sorgfaltspflichten angewendet
werden. Der Kanton unterstützt
diese Vollzugsaufgaben durch
Überwachung und Kontrollen
in den Betrieben. Im Schema 1
ist der Ablauf und das Zu-
sammenspiel zwischen Bund
und Kanton dargestellt. 
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Änderung zur
Störfallverordnung

Durch die neue Regelung im
Bereich Bio- und Gentechno-
logie wurde der Geltungsbe-

reich der Störfallverordnung
dahingehend geändert, dass an
jener Stelle nur noch Tätigkei-
ten mit gentechnisch veränder-
ten oder pathogenen Mikro-
organismen beurteilt werden,

welche der Klasse 3–4 zuge-
ordnet werden und somit ein
grosses Gefährdungspotential
und ein mögliches Risiko für
Mensch und Umwelt darstel-
len.

Neue Vollzugsaufgaben 2
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Schema 1: Zusammenarbeit Bund - Kanton



3.1 Übersicht 
Gefahrenpotential

Von den 235 Untersuchungs-
einheiten (UE) der Betriebe
(inkl. Betriebe mit Mikroorga-
nismen und Anschlussgleise)
wurden im letzten Jahr die un-
ten aufgeführten Kurzberichte
erstmals beurteilt oder es fand
eine Neubeurteilung statt: 

• ARA Ergolz 1, Sissach
• Arpida AG Münchenstein
• Ciba Spezialitätenchemie

AG (3 UE), Muttenz
• Landor AG, Muttenz
• Metallum AG, Pratteln
• Müller-Gysin AG, 

Münchenstein
• Novartis Schweizerhalle

AG (2 UE), Muttenz
• Rohner AG, Pratteln
• Säurefabrik Schweizerhall

(6 UE), Pratteln
• Schneider & Cie AG, 

Pratteln
• Valorec AG, Muttenz
• Wasa Verwaltungs AG,

Pratteln

Veränderung 
vom Gefahrenpotential

Das Gefahrenpotential hat sich
bei der chemischen Industrie,
beim Gewerbe oder bei anderen
Betrieben, die mit gefährlichen
Stoffen arbeiten, unwesentlich
verändert. Mit den Umgebungs-
daten und den vorhandenen
Stoffen ergibt das «schlimmst-
mögliche Schadenausmass» der
185 Kurzberichte das Resultat
in der Abbildung 1 «Berech-

netes Schadenausmass». Bei
13 Betrieben ist ein katastro-
phaler Störfall möglich. 

Eine Übersichtskarte über Be-
triebe, die der Störfallverord-
nung unterstellt sind, zeigt im
Anhang 2, wo im Kanton das
Gefahrenpotential steckt. 
Folgende Kurzberichte/Unter-
suchungseinheiten wurden neu
dem Sicherheitsinspektorat zur
Beurteilung abgegeben: 

• Swisscom Batterieanlagen
(13 UE)

• EBM Wärmeverbund 
Schoren, Arlesheim

• Ciba Spezialitätenchemie
AG, Bau 2097, Muttenz

• Novartis Pharma AG, 
Bau 2106, Muttenz

Zudem wurden aus der Novar-
tis Crop Protection AG fünf
Untersuchungseinheiten an die
Firma Bayer (Schweiz) AG
verkauft.

Gefahrenpotential im Kanton Basel-Landschaft3
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Gefahr erkannt –
Gefahr gebannt?

Die Störfallverordnung ver-
langt, dass Betriebe, die
eine bestimmte Menge von
gefährlichen Stoffarten ver-
wenden, einen Kurzbericht
erstellen. 
Das gilt auch für Betriebe
mit Mikroorganismen in ge-
schlossenen Systemen, für
Eisenbahnanlagen, Durch-
gangsstrassen und den
Rhein. Diese Kurzberichte
müssen seit 1991 einge-
reicht werden. 
Das Sicherheitsinspektorat
kontrolliert seither diese
Kurzberichte und beurteilt,
welcher Schaden durch die
vorhandene Gefahr ent-
stehen könnte – sprich
welches Gefahrenpotential
im Kanton vorhanden ist.

89

64

19
13

Abbildung 1: Berechnetes Schadenausmass



3.2 Betriebe mit Stoffen,
Erzeugnissen,
Sonderabfällen 

Entlassung aus StFV

Die Beurteilung von Kurzbe-
richten, Betriebsverlegung, Ver-
fahrensumstellung oder Lager-
reduktion führte dazu, dass die
aufgeführten Betriebe aus dem
Geltungsbereich der Störfall-
verordnung entlassen werden
konnten:

• AGA Aktiengesellschaft,
Pratteln

• Ciba Lagerzentrum Mut-
tenz, Muttenz

• Säurefabrik Schweizerhall,
UE 12, Pratteln

Massnahmenkontrollen 

Folgende Betriebe wurden kon-
trolliert, ob die bei der Kurz-
berichtsprüfung vereinbarten
Massnahmen auch durchgeführt
wurden:

• Florin AG, Muttenz
• Landor AG, Birsfelden
• Metallum AG, Pratteln
• BLG Basler Lagerhaus- und

Speditionsgesellschaft AG,
Birsfelden

• Novartis Pharma Schwei-
zerhalle AG, Pratteln Bau
2019/2020

• Rohner AG, Pratteln, 
UE rot

• Valorec AG, Pratteln

3.3 Betriebe mit 
Mikroorganismen

Insgesamt sind im Kanton Ba-
sel-Landschaft drei Betriebe
vorhanden, welche in den Gel-
tungsbereich der Verordnung
über den Schutz vor Stör-
fällen (Störfallverordnung,
StFV) fallen. Das heisst, diese
Firmen verwenden Mikroorga-
nismen, welche in der Klasse 3
oder 4 eingestuft sind. Sie alle
haben einen Kurzbericht er-
stellt. Das von diesen Betrieben
ausgehende Gefahrenpotential
ist der Ausmasskategorie Zwi-
schenfall zuzuordnen.

Aufgrund der Verordnung
über den Umgang mit Orga-
nismen in geschlossenen Sys-
temen (Einschliessungsver-
ordnung ESV) haben sich bis-
her vier Betriebe sowie ein
Gymnasium bei der Kontakt-
stelle Biotechnologie des Bun-
desamtes für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) ge-
meldet. Das heisst, diese Stel-
len verwenden Mikroorganis-
men der Klassen 1– 4, sowohl
in der Forschung und Ausbil-
dung, der Produktion oder für
diagnostische Zwecke. Das
BUWAL beurteilt in Zusam-

Gefahrenpotential im Kanton Basel-Landschaft 3
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Die Abbildung 2 und die Tabelle zeigt die Veränderung des Ge-
fahrenpotentials der letzten fünf Jahre auf.

Gefahrenpotential von 1996 bis 2000 
im Kanton Basel-Landschaft

Jahr Total
1996 52 32 10 14 108
1997 66 52 12 14 144
1998 79 63 18 12 172
1999 83 62 18 12 175
2000 89 64 19 13 185
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Abbildung 2: Ausmassklassierung beurteilter Kurzberichte



menarbeit mit weiteren Bun-
desstellen die eingereichten
Unterlagen, prüft die Risikobe-
wertung und ob die jeweiligen
Sorgfaltspflichten angewendet
werden. Der Kanton unterstützt
diese Vollzugsaufgaben durch
Überwachung und Kontrollen
in den Betrieben (siehe auch
Kapitel 2). 

Im Jahr 2000 gemeldete Be-
triebe: 

• Arpida AG, Münchenstein

• Institut Dr. Viollier, 
Allschwil

• Gymnasium Muttenz, 
Muttenz

• Kantonales Laboratorium,
Liestal

• MicroBioS GmbH, 
Münchenstein

3.4 Verkehrswege

Die Richtlinien der Beurtei-
lungskriterien II zur Störfall-
verordnung für Verkehrswege
liegen als Konsultationsent-
wurf vor. Infolge von zwei Ein-
sprachen konnte das UVEK sie
noch nicht definitiv in Kraft
setzen. Die ähnliche Situation
stellt sich beim Leitfaden Natio-
nalstrasse. Sobald diese beiden
Dokumente Gültigkeit haben,
kann die Diskussion auf kanto-
naler Ebene mit dem Tiefbau-
amt stattfinden. Der Stand des
Beurteilungsverfahrens der
Kurzberichte und die Verant-
wortlichkeiten sind im Anhang
4 aufgeführt. 

Nationalstrassen 
und Schienen

Die Kurzberichte über die Na-
tionalstrassen und die Schienen
im Kanton Basel-Landschaft
sind noch nicht beurteilt. Un-
abhängig davon sind Einsatz-
pläne für die wichtigsten Stras-
sentunnels erarbeitet worden.

Anschlussgleise

Die Anschlussgleise der Firmen
Landor AG im Auhafen Mut-
tenz und Wasa Verwaltungs AG
in Pratteln wurden beurteilt.
Ein worst case kann bei der
Landor AG zu einem schweren
Störfall und bei der Wasa AG
zu einem Zwischenfall führen. 
Zur Analyse von Rangier-
bahnhöfen wird bis Mitte 2001
vom Bundesamt für Verkehr
eine Methodik entwickelt. An-
schliessend muss über die Ha-
fenbahn vom Betreiber ein
Kurzbericht erstellt werden. 

Von den 10 Kurzberichten über
Anschlussgleise sind 3 beur-
teilt.

Rhein

Die Kantone AG, BL und BS
hatten 1993 gemeinsam einen
Kurzbericht nach Störfallver-
ordnung über den Rhein zwi-
schen der Landesgrenze und
Rheinfelden erstellt. Dieser in-
terkantonale Kurzbericht konn-
te mangels Beurteilungskrite-
rien nicht behandelt werden.
Für die Beurteilung wurden
nun die im Entwurf vorliegen-

den Beurteilungskriterien für
Verkehrswege des Bundes bei-
gezogen.
Der Kurzbericht Rhein ist ein-
malig, da auf keinem anderen
schweizerischen Fluss ein
Transport von gefährlichen
Gütern in diesem Ausmass
stattfindet. Dabei handelt es
sich vorwiegend um Importe
von Rohstoffen. Der Anteil von
flüssigen Treib- und Brenn-
stoffen (Gefahrgut) beträgt ca.
4 Mio. Tonnen pro Jahr. Dies
entspricht mengenmässig mehr
als 30% der gesamtschweizeri-
schen Importe.

Vorgehen Beurteilung

Im Berichtsjahr wurde mit al-
len involvierten Stellen das
weitere Vorgehen bestimmt.
Das Plenum setzte sich aus
Fachleuten folgender Bereiche
zusammen: 
• Inhaber des Verkehrsweges

Rhein (die kantonalen Tief-
bauämter AG, BL, BS)

• Vollzugsstellen der Störfall-
verordnung (AG: Sektion
Chemiesicherheit, BL: Si-
cherheitsinspektorat, BS:
Kontrollstelle für Chemie-
und Biosicherheit)

• Katastropheneinsatzorgani-
• sationen (Polizei, Kant. Füh-

rungsstäbe, Gewässerschutz-
pikett)

• Div. Fachleuten aus der
Rheinschifffahrt und von
Bundesstellen. 

In einer Arbeitsgruppe wurde
der bestehende Kurzbericht auf
seine Aktualität hin überprüft. 

Gefahrenpotential im Kanton Basel-Landschaft3
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Ein Beurteilungsbericht wurde
erstellt und dem Plenum zur Dis-
kussion unterbreitet. Die Beur-
teilung des Kurzberichtes Rhein
konnte abgeschlossen werden. 

Resultate 
Kurzbericht Rhein

Das Resultat aus dem Kurz-
bericht zeigt, dass der Grenz-
wert für die Wahrscheinlichkeit
eines Störfalles mit schweren
Schädigungen bei gewissen
Szenarien auch im Kanton Ba-
sel-Landschaft erreicht oder
überschritten wird: Für Perso-
nenschäden ist dies bei der
Schleuse Birsfelden der Fall.
Das Oberflächengewässer ist
auf der Strecke zwischen der
Landesgrenze und dem Auha-
fen gefährdet und liegt deutlich
über dem Grenzwert. Oberhalb
des Auhafens wird dieser
Grenzwert infolge der geringen
Gefahrguttransporte nicht er-
reicht. 

Weiteres Vorgehen

Die Schlussbeurteilung des
Kurzberichtes Rhein ergab,
dass für die basellandschaft-
lichen Rheinabschnitte in den
Bereichen Auhafen und Birs-
felderschleuse eine Risiko-
ermittlung erstellt werden
muss. 
Über den Rheinabschnitt zwi-
schen Rheinfelden und der Lan-
desgrenze muss eine Einsatz-
planung erstellt werden. 
Die Vorbereitungsarbeiten bei-
der Projekte wurden bereits auf-
genommen. 

4.1 Übersicht Risiko

Die Risikosituation im Kanton
Basel-Landschaft hat sich im
Jahr 2000 nur wenig verändert.

Ein von der CIBA SC betriebe-
nes Lagerzentrum in Muttenz
mit Risiko mittel wurde ge-
räumt. Die entsprechende Risi-
koanalyse wurde gegenstands-
los. Die Risikoermittlung über
den Umschlag von Pyrolyse-
benzin von Bahnkesselwagen
in ein Schiff (Petroplus AG,
Birsfelden) wurde erstellt. Das
Risiko wird als klein beurteilt.
Der Kontrollbericht und die
Zusammenfassung zu Handen
der Öffentlichkeit sind im An-
hang 5 angefügt. Über die Stei-
geranlagen in den Rheinhäfen
Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft sind Risikoermittlungen

Risiko im Kanton Basel-Landschaft 4
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Abbildung 3: Risikomatrix Kanton Basel-Landschaft
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Die Graphik zeigt die Resultate der seit 1990 beurteilten Risikoer-
mittlungen. Das Risiko wird mit Ausmass x der Eintretenswahr-
scheinlichkeit berechnet. Text zum*-Zeichen siehe unter Kap. 4.1

Die Definitionen sind im Anhang 1 erläutert.

erarbeitet worden. Die Beurtei-
lung der einzelnen Steiger fin-
det im Jahr 2001 statt.

4.2 Betriebe mit Stoffen,
Erzeugnissen und
Sonderabfällen

Von den im Jahr 1999 verlang-
ten drei Risikoermittlungen
wurde die Risikoermittlung der
Rohner AG über den Wasser-
stoff-Trailer für die Hydrier-
anlage vom Bau 39 eingereicht
und beurteilt. Die beiden wei-
teren Risikoermittlungen Cla-
riant (Schweiz) AG: Produk-
tionsanlage für Industriechemi-
kalien (PICK), Rohner AG:
Pharma Bau 40/Tanklager Bau
41 müssen nach Fertigstellung,
aber vor Inbetriebnahme der
Anlagen eingereicht werden.



4.3 Betriebe mit Mikro-
organismen

Kein Betrieb mit Mikroorga-
nismen hat aufgrund des Ge-
fahrenpotentiales eine Risi-
koermittlung erstellen müssen.

4.4 Risikosituation auf
der Strasse

Der Massnahmenbericht über
Segmente von Durchgangs-
strassen mit einem hohen Risi-
ko konnte abgeschlossen wer-
den. Er enthält Massnahmen im
organisatorischen Bereich
(Einsatzpläne, Erhöhen der Ge-
fahrgutkontrollen, Verstärken
der Einsatzzentrale, Schulung,
etc.) und im baulichen/techni-
schen Bereich (Strassenent-
wässerung, Rückhalteeinrich-
tungen, Abirrschutz, etc.). 

Nach der Bereinigung aus der
Vernehmlassung kann der
Landrat die Vorlage im Jahr
2001 beraten.

Risiko im Kanton Basel-Landschaft4
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Transportrisikoanalyse
Strasse BL (TRA)

Die TRA wurde im Auftrag
des Landrates zwischen
1991 und 1994 erstellt und
analysiert die Risiken durch
den Transport gefährlicher
Güter auf den National-
strassen und übrigen
Durchgangsstrassen im
Kanton Basel-Landschaft.
Bei 87 Strassensegmen-
ten, was rund einem Drittel
der untersuchten Strassen
entspricht, ist das Risiko
hoch. 1998 wurde die TRA
vom Landrat zur Kenntnis
genommen und die Er-
stellung des Massnahmen-
Berichts Durchgangsstras-
sen bewilligt. Der Mass-
nahmenbericht wurde im
Jahr 2000 erstellt. Mit bau-
lichen, technischen und
organisatorischen Mass-
nahmen soll das bestehen-
de hohe Risiko in einen
tragbaren Bereich ver-
schoben werden. Der
Landrat wird über die Vor-
lage im Jahr 2001 diskutie-
ren und beschliessen.

1. Stufe:
Gefahren ermitteln

2. Stufe:
Risiken ermitteln

Der Vollzug der Störfall-
verordnung ist in zwei Stu-
fen aufgebaut. Zuerst wer-
den anhand von Kurz-
berichten die Gefahren
beurteilt. Zeigt das Resul-
tat, dass für die Bevölke-
rung und die Umwelt
schwere Schäden möglich
sein könnten, muss von
den Betrieben mit einer
Risikoermittlung aufge-
zeigt werden, wie gross die
Wahrscheinlichkeit ist, in
der ein solcher Schaden
passieren könnte. Die Ri-
sikoermittlung zeigt auf, ob
das Risiko tragbar oder
nicht tragbar ist.
Bereits 1993 wurden im
Kanton Baselland Richt-
linien zur Beurteilung der
Tragbarkeit von Risiken er-
stellt. Darin sind die Krite-
rien und Begriffe genau 
definiert. Diese Richtlinien
können beim Sicherheits-
inspektorat bezogen wer-
den oder via Internet.



5. Störfälle 
und Ereignisse

Der Einsatz der Chemiefach-
berater (C-Pikett) und der Che-
miewehr BL war auch im Jahr
2000 notwendig. Wann und wo
ein Ereignis stattgefunden hat,
ist im Anhang 6 aufgelistet.
Drei Ereignisse werden hervor-
gehoben.

2. Februar 2000
Sabotage
Ein schlechter Scherz

Auf einem Parkplatz neben ei-
nem Restaurant steht ein Last-
wagen mit Kunststoff-Fässern

beladen, die Agrochemikalien
enthalten. An und für sich nichts
Ungewöhnliches. Seltsam nur,
dass an einer Seite des Lastwa-
gens das Verdeck nass und sich
auf dem Boden eine schmierige
Flüssigkeit befindet. Das be-
merkt auch der Chauffeur des
Lastwagens, als er aus der
wohlverdienten Kaffeepause zu
seinem Lastwagen zurückehrt
und weiterfahren will. Vor-
schriftsgemäss kontrolliert er
seine Ladung und stellt fest,
dass auf der ganzen Länge die
Kunststoff-Fässer durch das
Verdeck wie mit einem Dolch
angestochen sind und der In-
halt ausläuft. Weil der Chauf-
feur bei seiner Kontrolle mit
der giftigen Substanz in Berüh-
rung gekommen ist, muss er
von der Sanität zwecks Abklä-
rung in das Spital gebracht
werden. Der Lastwagen und
der Parkplatz werden durch die
Feuerwehr fachgerecht gerei-
nigt und die ausgelaufene Sub-
stanz entsorgt.

17. Juli 2000
Der Klassiker
Chemieunfall glimpflich
abgelaufen

In der Lagerhalle eines Trans-
portunternehmens wurde bei
Umladearbeiten ein 200-Liter
Fass durch einen Gabelstapler
aufgeschlitzt. Rund 50 Liter Pi-
peridin sind dabei ausgelaufen.
Die vom Betriebspersonal und
von den aufgebotenen Feuer-
wehren getroffenen Massnah-
men (Flüssigkeit mit Adsorp-

tionsmittel aufnehmen) verhin-
derten ein grösseres Ausbreiten
der giftigen Dämpfe ins Freie.
Das Personal des angebauten
Bürotraktes wurde vorsorglich
für kurze Zeit evakuiert. Trotz-
dem mussten sechs Betriebs-
arbeiter vorsorglich im Spital
untersucht werden. Sie konnten
das Spital jedoch am gleichen
Tag wieder verlassen. 
Dieses Beispiel sowie zwei
weitere analoge Fälle bewei-
sen, dass diese Art von Un-
fällen häufig auftritt. Sie stel-
len den klassischen Unfall dar.
Mit menschlichem Fehlverhal-
ten müssen wir zu jeder Zeit
und an jedem Ort rechnen.

19. August 2000:
Leckage aus Tankcontainer
Heiss und nicht aufzuhalten

Am späteren Nachmittag vom
19. August 2000 wurde den
Schweiz. Bundesbahnen (SBB)
von den französischen Kolle-
gen der SNCF ein Eisenbahn-
wagen, beladen mit zwei
Tankcontainern Caprolactam,
gemeldet, von denen einer der
isolierten Tankcontainer eine
Leckage habe. Die SBB erklär-
ten sich bereit, den Zug aus
Frankreich nach Muttenz zu
übernehmen und den Wagen
auf die Auffanggrube im Ran-
gierbahnhof SBB Muttenz zu
stellen. Dort hoffte man, die
Leckage, wie in andern Fällen
auch, abdichten zu können.
Doch weit gefehlt! Ein erster
Augenschein ergab, dass die
Leckage beträchtlich war. Auf
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C-Pikett

Das C-Pikett ist eine Grup-
pe von sieben Angestellten
aus der kantonalen Verwal-
tung, welche alle Ereignis-
dienste bei Havarien, Un-
fällen und Katastrophen, bei
denen chemische Stoffe
beteiligt sind oder freige-
setzt werden, aus der Sicht
des C-Schutzes rasch und
fachtechnisch kompetent
beraten. Sie sind das gan-
ze Jahr rund um die Uhr er-
reichbar. Das C-Pikett wird
vom Sicherheitsinspekto-
rat betreut. Es stellt den
Angehörigen des C-Piketts
eine persönliche Ernstfal-
lausrüstung, eine Einsatz-
dokumentation und ein
Einsatzfahrzeug zur Verfü-
gung und schult sie für ihre
Einsätze.



der gesamten Strecke zwischen
Frankreich und der Schweiz
konnte die Substanz auf dem
Trasse gefunden werden. Noch
in der Nacht und bis in den frü-
hen Morgen hinein wurde das
Schienenbett von der Verunrei-
nigung befreit, da diese bereits
zu Störungen im Zugverkehr
führte. Gleichzeitig wurden An-
strengungen unternommen, die
Leckage abzudichten. Weil je-
doch die Leckstellen unter der
Isolation verborgen waren,
konnte die Chemiewehr BL
nichts ausrichten. Auch die
Versuche, durch Abkühlen des
Tankcontainers die Substanz
zum Kristallisieren zu bringen
oder den Inhalt des Containers
abzupumpen, waren ohne Er-
folg. Ein Freilegen der Isola-
tion durch Spezialisten aus
Rheinfelden führte dann zur
Erkenntnis, dass der Tankcon-
tainer auf einer Stirnseite mas-
siv beschädigt und Schweiss-
nähte an mehreren Stellen ge-
rissen waren. Ebenfalls war die
Kühlleitung undicht, was den
erfolglosen Kühlversuch erklär-
te. Es blieb den Ereignisdiens-
ten nichts anderes übrig, als ab-
zuwarten, bis das Niveau des
flüssigen Caprolactams unter
die Leckstellen abgesunken war.
Die Leckage hörte damit von
selbst auf. Weil der Empfänger
der Ware in der Schweiz diese
nicht mehr gebrauchen konnte,
wurde der Tankcontainer nach
vier Tagen durch die SBB wie-
der transportfähig gemacht und
an den Absender in Spanien re-
tourniert.

6. Beratende 
Kommission

Die Kommission zur Beurtei-
lung von Risikoermittlungen
liess sich an vier Sitzungen
über folgende Themen orien-
tieren: Kurzbericht Rhein, RE
Steigeranlagen BS/BL, Rauri-
ca Nova. 

Zwei Risikoanalysen konnten
von der Kommission beurteilt
werden. Die Analysen wurden
vom jeweiligen Betrieb vor-
gestellt. Die Kommissionsmit-
glieder überprüften die Risiko-
analysen kritisch und forderten
weitere Informationen. Für die
zusätzliche Umschlagstelle Pet-
roplus AG, Birsfelden, wurde
das Risiko gemäss Richtlinien
zur Beurteilung der Tragbar-
keit von Risiken als «klein»
eingestuft. Die Zusammenfas-
sung zuhanden der Öffentlich-
keit und der Kontrollbericht
sind im Anhang 5 veröffent-
licht. Die Traileranlage der Fir-

ma Rohner AG, Pratteln, wurde
dank zusätzlichen Massnah-
men als tragbar beurteilt. Die
Zusammenfassung zuhanden
der Öffentlichkeit und der
Kontrollbericht werden im Jah-
resbericht 2001 veröffentlicht.

Jubiläum 
10 Jahre Kommission

Die Kommission zur Beurtei-
lung von Risikoermittlungen
steht seit 10 Jahren dem Sicher-
heitsinspektorat als beratendes
Expertengremium zur Seite.
Ihre unentbehrliche Tätigkeit
ermöglicht es dem Sicherheits-
inspektorat, bei schwierigen
Beurteilungen und Entschei-
dungen jederzeit rasch das
Fachwissen von Expertinnen
und Experten nützen zu kön-
nen. Beraten und beurteilt wur-
den Risikoermittlungen und
Kurzberichte gemäss Störfall-
verordnung, aber auch Um-
weltverträglichkeitsberichte

Beratende Kommission6
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und Gesetzesvorlagen. Heute
arbeitet die Kommission mit 
einem sogenannten Refe-
rentensystem: alle Unterlagen
werden vom Sicherheits-
inspektorat soweit möglich auf
Vollständigkeit und Richtigkeit
kontrolliert. Anschliessend ge-
hen diese Unterlagen an die
Mitglieder der Kommission. In
Form einer Anhörung (Hea-
ring) erhalten die Betroffenen
(Industrie, Gewerbe, etc.) die
Möglichkeit, weitere Erläute-
rungen abzugeben und müssen
der Kommission «Red und
Antwort» stehen. In praktisch
allen Fällen findet eine Besich-
tigung vor Ort statt. Die Kom-
mission hat auch die Kompe-
tenz, Vertreter und Vertreterin-
nen der Standortgemeinden
oder weitere Fachleute anzuhö-
ren.
Die Entscheide, Beurteilungen
und Stellungnahmen, welche
die Kommission zuhanden des
Sicherheitsinspektorates er-
stellt hat, haben dessen Arbeit
entscheidend beeinflusst. Es ist
der Kommission nie leicht ge-
fallen, Entscheide, oft mit prä-
judizierendem Charakter zu
fällen oder zu einem Urteil zu
kommen.
Jederzeit galt es die Chancen
und den Nutzen eines Vorha-
bens gegenüber dem Risiko ab-
zuwägen. Dank der vielfältigen
Kompetenz, dem kritischen
Hinterfragen von Risikoanaly-
sen und der Tragbarkeit der
möglichen Risiken werden die
Beurteilungen heute respektiert
und anerkannt, nicht nur inner-

halb der Verwaltung (Kanton,
Bund), sondern auch ausser-
halb (Industrie und Gewerbe).
Das führte in den vergangenen
10 Jahren zu einer Veränderung
der verschiedenen Ansichten
und Positionen und dient auch
heute der Meinungsbildung auf
beiden Seiten.

Am 29.6.2000 feierte die Kom-
mission ihr 10jähriges Beste-
hen. Dazu wurde eine Medien-
konferenz einberufen, worin
der Aufbau der Grundlagen,
die Arbeit der Kommission und

die Zusammenarbeit mit der
Industrie und dem Gewerbe
vorgestellt wurden. Die
Medienkonferenz fand ein
grosses Interesse weit über die
Region hinaus.
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Bilanz 10 Jahre:

Die Kommission hat in den
vergangenen 10 Jahren 

• 36 ordentliche Sitzungen
abgehalten 

• an 2 Sitzungen der land-
rätlichen Spezialkommis-
sion Schweizerhalle teil-
genommen 

• insgesamt 25 Risikoana-
lysen ein erstes Mal oder
erneut beurteilen müssen
(aufgrund von Verände-
rungen bei der Industrie)

• 2 Stellungnahmen erarbei-
tet (Änderungen Umwelt-
schutzgesetz Bund we-
gen Organismen/Gesuch
für Mehlmottenzucht im
Kanton Basel-Landschaft)

• 10 Kurzberichte mit gros-
sem Gefahrenpotential be-
urteilt

• Verschiedene Projekte im
Bereich der mobilen Ri-

siken (Kurzbericht A2,
Rhein, SBB und die Ri-
sikoanalyse Transport Kt.
BL) und der Chemie-Ri-
sikokataster des Sicher-
heitsinspektorats wurden
den Mitgliedern vorge-
stellt

• 2 Anlagen mit Verwen-
dung von (gentechnisch
veränderten) Mikroorga-
nismen beurteilt (1996 hat
die Kommission den ers-
ten Kurzbericht, der sich
mit Mikroorganismen be-
fasst, der Firma Penta-
pharm AG beurteilt und
den Betrieb vor Ort begut-
achtet)

• den Transport und die La-
gerung von Erdgas (Röh-
renspeicher /Flüssiggas-

• Speicher) beurteilt
• mehrere Betriebsbesichti-

gungen durchgeführt.



7.1 Computer-
programme

Im Jahr 2000 wurde das Com-
puterprogramm C-RISK für er-
leichterte Abfragen weiterent-
wickelt. Die Betriebsdatenbank
enthält über 1000 Datensätze
von Betrieben bzw. von Unter-
suchungseinheiten. Die Stoff-
datenbank enthält fast 3300
verschiedene Stoffe und mehr
als 6800 Synonyme. 

A-RISK ist im fachtechni-
schen Bereich durch den Strah-
lenschutzbeauftragten des Kan-
tons Basel-Landschaft aktuali-
siert worden und wird den 
Einsatzkräften Anfang 2001
verteilt.

T-Risk wurde mit einem Teil
zur Risikoberechnung ergänzt.
Diese Risikoberechnung muss
nun noch mit den Resultaten
aus der Transportrisikoanalyse
Strasse Basel-Landschaft abge-
glichen werden.

7.2 BUDalacarte

Die Bau- und Umweltschutzdi-
rektion öffnete im September
für die Bevölkerung ihre Tore.
Das Sicherheitsinspektorat ent-
schloss sich, in fünf Regionen
die Informationen über die Ge-
fahren und Risiken anzubieten.
In Sissach, Liestal, Laufen,
Reinach und Pratteln stiess die
Ausstellung bei Vertreterinnen
und Vertretern aus den Gemein-
deverwaltungen sowie der wei-
teren Öffentlichkeit auf grosses

Interesse. Im direkten Ge-
spräch konnten sich die Besu-
cher auch über die Hilfsmittel
des Sicherheitsinspektorates
informieren. 

7.3 Qualitäts Manage-
ment System (QMS)

Das Sicherheitsinspektorat hat
im Rahmen laufender Arbeiten
zur wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung (WOV) im
Jahr 2000 ein Qualitätsma-
nagement-Handbuch erstellt.
Es enthält alle Prozesse und
Abläufe und stellt sicher, dass
wir in präzisen und optimierten 
Arbeitsabläufen verständliche
und überzeugende Beurteilun-
gen und Entscheide verfassen.

Die Kundschaft des Sicher-
heitsinspektorates kann sicher
sein, dass sie von uns gerecht
und gleich behandelt wird. Alle
Resultate sind zurückverfolg-

bar und die Qualitätsstandards
der Produkte können gehalten
werden. Die erste Auseinander-
setzung mit dem Handbuch hat
intern bereits gute Resultate
sowie Möglichkeiten zur Opti-
mierung aufgezeigt.

Arbeitshilfsmittel + Öffentlichkeitsauftritte7
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Computerprogramme

Die vom Sicherheitsinspek-
torat  angewendeten Com-
puterprogramme A-Risk,
C-Risk und T-Risk sind das
Herz dieser Dienststelle.

Diese Computerprogramme
werden permanent aus-
bzw. weiterentwickelt.

BUDalacarte in Liestal.



8.1 Dienstleistungen 
für Ereignisdienste

Ausbildung Polizei

Die zukünftigen Polizistinnen
und Polizisten erhielten auch
dieses Jahr in einer Ausbil-
dungslektion erste Informatio-
nen über die Tätigkeit des Si-
cherheitsinspektorats und des
C-Piketts.

Ausbildung 
Alarmzentrale Polizei

Die Mitarbeiter der Alarmzent-
rale der Polizei Baselland stel-
len im Ereignisfall eine immer
wichtigere Drehscheibe dar.
Sie sind auch meistens die Ers-
ten, welche von einem Störfall
Kenntnis erhalten. Es ist daher
enorm wichtig, dass sie sofort
richtig reagieren können, wenn
ein Ereignis mit chemischen
Stoffen oder radioaktivem Ma-
terial stattgefunden hat. Das
Sicherheitsinspektorat hat des-
wegen die Mitarbeiter der
Alarmzentrale in der Benut-
zung des Informationssystems
gefährlicher Güter (IGS) aus-
gebildet. Anhand von Fallbei-
spielen aus der Praxis wurde
die Handhabung des computer-
gestützten Informationssystems
zu diesem Thema geübt.

Support für die Erstellung
von Einsatzplänen:

Firmen, die uns die nötigen
Koordinaten zustellen, erhalten
weiterhin die gewünschten Kar-

tenausschnitte der Pixelkarte
25 der Landestopographie. Da-
mit können sie den von uns und
der Gebäudeversicherung ge-
forderten Einsatzplan erstellen.
Diese Einsatzpläne hätten alle
Betriebe bis Ende 2000 ablie-
fern müssen, welche unter die
Störfallverordnung fallen.

Die 35 Betriebsinhaber werden
Anfang 2001 noch einmal an
die Pendenzen erinnert.
Im Jahr 2000 wurden 31 Kar-
tenausschnitte hergestellt, wo-
von 24 von StFV-Betrieben be-
stellt worden sind. Im weiteren
sind wir in der Lage, vorhande-
ne Pläne bis zu Format A3 ein-
zuscannen und auf einem Da-
tenträger zu retournieren.

8.2 Parlamentarische
Aufträge 
und Vorstösse

Interpellation 2000/066
Maya Graf zum Thema Frei-
setzung von gentechnisch
veränderten Organismen

Das Sicherheitsinspektorat ist
den zuständigen Bundesstellen
als Fachstelle für den Vollzug
sowohl der Einschliessungs-
als auch der Freisetzungsver-
ordnung gemeldet. Es ist ver-
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Stand der Erstellung 
von Feuerwehr-Einsatz-
plänen:

abgeschlossene: 38
in Arbeit: 166
keine Meldung: 35

pflichtet, diese Verordnungen,
soweit sie die Zuständigkeiten
und Aufgaben des Kantons
betreffen, in enger Zusammen-
arbeit mit der Bau- und Um-
weltschutzdirektion und der
Volkswirtschafts- und Sanitäts-
direktion zu vollziehen. Die
Regierung steht Freisetzungs-
versuchen kritisch gegenüber
und könnte sich ein Morato-
rium für kommerzielle Freiset-
zungsversuche vorstellen, bis
die Risiken und Auswirkungen
bekannt sind. Allerdings erach-
tet sie einen Alleingang für ein
Moratorium als nicht sinnvoll.

Interpellation 2000/013 
von Alfred Zimmermann
zum Thema Sicherheits-
aspekte Korean Air.

Nach dem Absturz einer Boeing
747 der Korean Air im Dezem-
ber 1999 wurden kritische Fra-
gen zur Sicherheit und zum
Risiko der Flugbewegungen
dieser Luftfahrtgesellschaft auf
dem EuroAirport Basel-Mül-
hausen gestellt. Das Sicher-
heitsinspektorat verfasste dazu
einen Mitbericht zuhanden der
Finanz- und Kirchendirektion.
Die Regierung gab in ihrer
Antwort klar zum Ausdruck,
dass wir alle laufend die Mit-
verantwortung für Risiken tra-
gen. Andererseits kann Verant-
wortung nur übernommen wer-
den, wenn gleichzeitig die
Möglichkeit gegeben ist, die
Sicherheit und das Risiko zu
beeinflussen. Im Fall des Euro-
Airports und der Korean Air,



wo die Zuständigkeit bei den
französischen und den südko-
reanischen Behörden angesie-
delt ist, ist dies für die Schwei-
zer Behörden nicht unmittelbar
möglich. 

Schriftliche Anfrage 
2000/086 von Max Ribi zum
Thema Stand der Auflagen
im Zusammenhang mit dem
Investitionsbeschluss von
33,35 Mio. Franken des
Kantons Basel-Landschaft
an den Ausbau des Flug-
hafens Basel-Mulhouse.

Das Sicherheitsinspektorat be-
antwortete in seinem Mitbe-
richt zuhanden der Finanz- und
Kirchendirektion die Fragestel-
lung nach dem Stand der Ri-
sikoanalyse EuroAirport. Die
Arbeiten zur Erstellung der Ri-
sikoanalyse sind Anfang Jahr
2000 aufgenommen worden.
Die Resultate der Analyse dürf-
ten im ersten Semester 2001
vorliegen (siehe auch Auftrag
des Landrates).

Interpellation 2000/172 
von Bea Fuchs zum Thema
Flugverkehrspolitik des
Kantons Basel-Landschaft.

Die Interpellation umfasste 10
Fragen. Zu zwei Fragen verfas-
ste das Sicherheitsinspektorat
einen Mitbericht zuhanden der
Finanz- und Kirchendirektion: 

1. ob die mit dem Investitions-
beitrag verknüpften Auflagen
des Kantons Basel-Land-

schaft genügen würden, um
die Wohnqualität rund um
den Flughafen aufrechtzuer-
halten 

2. inwiefern die Ergebnisse der
Risikoanalyse in die Revi-
sion des Pistenbewirtschaf-
tungskonzeptes einfliessen
sollen.

In der Antwort zur ersten Frage
äusserte sich der Regierungs-
rat, dass er selbstverständlich
versucht, die Auflagen mög-
lichst gut zu erfüllen. Ebenso
selbstverständlich kam in der
Beantwortung der zweiten
Frage zum Ausdruck, dass das
Ergebnis der Risikoanalyse 
als Lagebeurteilung in die
Revision des Pistenbewirt-
schaftungskonzeptes einflies-
sen wird.

Die vollständigen Antworten
des Regierungsrates können im
Internet www.bl.ch unter Par-
lament/Landeskanzlei Ge-
schäfte Vorstösse 2000-
013 bzw. 2000-066 sowie
2000-086 und 2000-172 nach-
gelesen werden.

Auftrag des Landrats 
«Risikoanalyse EuroAirport
Basel-Mühlhausen»

Noch 1999 wurde der Be-
schluss des Landrates zum In-
vestitionsbeitrag an den bina-
tionalen Flughafen Basel-Mühl-
hausen (Investitionsvorhaben
1997–2004) «Der Regierungs-
rat wird beauftragt, zusammen

mit dem Flughafen, den zu-
ständigen schweizerischen und
französischen Luftfahrtbehör-
den sowie dem Kanton Basel-
Stadt eine Risikoanalyse zu
veranlassen», in Angriff ge-
nommen. Zusammen mit Ver-
tretern aus dem Kanton Basel-
Stadt, den schweizerischen
Luftfahrtbehörden und dem
EuroAirport wurde unter Fe-
derführung des Kantons Basel-
Stadt ein Pflichtenheft für die
Risikoanalyse erstellt und es
erfolgte eine Offertanfrage an
ausgewählte Ingenieurbüros im
In- und Ausland. Der Auftrag
konnte im ersten Quartal 2000
erteilt werden. Seit Mitte 2000
beteiligt sich auch Deutschland
partnerschaftlich in der Träger-
schaft und der Finanzierung
der Risikoanalyse. Die Resul-
tate der Risikoanalyse dürften
im ersten Semester 2001 vor-
liegen.

8.3 Vernehmlassungen
und Stellungnahmen

Zu folgenden 8 Umweltver-
träglichkeitsberichten (UVB)
nahm das Sicherheitsinspekto-
rat Stellung: 
• UVB ARBAAG, Holzrecyc-

ling und Transporte, Birsfel-
den

• UVB BASORAG, Bauschutt-
recyclinganlage, Allschwil

• UVB Chiesa Alteisen AG,
Entsorgungscenter Schwei-
zerhalle, Pratteln

• UVB BARA Georges Küs-
terlin, Aufbereitungsanlage,
Allschwil

Aufgaben und Dienstleistungen8
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• UVB Bauschuttaufberei-
tungsanlage Grube Wabigen,
Buus

• UVB Rofra Bau AG, Lager-
platz / Bauschutt-Recycling,
Aesch

• UVB Novartis Biotechnolo-
giezentrum, Huningue

• UVB Belreba AG, Belags-
werk Birsfelderhafen

Bei der Belreba AG handelt es
sich um eine Anlage, die ge-
mäss Verwendung und Lage-
rung von gefährlichen Gütern
unter die Störfallverordnung
fällt. Dieser Betrieb wurde auf-
gefordert, mit den Baugesuchs-
unterlagen einen Kurzbericht
einzureichen. 

Aus den im Amtsblatt publi-
zierten Baugesuchen wurden

61 angefordert und geprüft.
Daraufhin mussten folgende
Kurzberichte aktualisiert bzw.
neu erstellt werden:
• Rohner AG, Containerlager

mit Überdachung, Pratteln
• Knoll AG, Stickstoffanlage,

Liestal
• ARA Birs 2, Heizzentrale,

Birsfelden
• Rohner AG, alt Fabrikations-

bau in neu Pilotanlage, Büros
und Laboratorien, Pratteln

• Schenectady Pratteln AG,
Umbau und Aufstockung
Bau 22, Pratteln

• Genzyme Pharmaceuticals,
Reaktorraum 1600 und Ver-
sorgungsanlagen, Liestal

Im Berichtsjahr wurde zu 18
Einrichtungsbegehren Stel-
lung genommen. In 5 Fällen ist

die Aktualisierung von einge-
reichten Kurzberichten ange-
ordnet oder durch das Sicher-
heitsinspektorat durchgeführt
worden:
• Jules Chiquet S.A.; F 90 La-

gerraum für feuergefährliche
Flüssigkeiten, Münchenstein

• Rohner AG; Versetzen einer
Mahl- und Mischanlage und
Errichten einer Produkte-
Aufschmelz- und Warmhal-
tung, Lokal 8, Pratteln

• Clariant (Schweiz) AG; Um-
bau und Ergänzung einer
bestehenden Anlage für ein
neues Produkt, Bau 939,
Muttenz

• Säurefabrik Schweizerhall,
Produkt-Pipelines Projekt
PICK, Pratteln

• Saline Schweizerhalle, VSR-
Lagerhalle 3, Pratteln
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Abbildung 4:
Stellungnahmen zu Baugesuchen und Einrich-
tungsbegehren

Abbildung 5:
Stellungnahmen zu Umweltverträglichkeitsbe-
richten und generellen Entwässerungsplänen



Den Firmen Woertz, Clariant
und Knoll wurde bestätigt, dass
sie die geltenden Umwelt-
schutzgesetze einhalten. Die
Bestätigung diente zur Erneue-
rung der Umweltschutzbe-
scheinigung.

Die Angaben aus den Zustands-
berichten Gefahrenbereich der
generellen Entwässerungsplä-
ne der Gemeinden Bennwil,
Blauen, Duggingen, Giebe-
nach, Lauwil, Nenzlingen, Sel-
tisberg, Therwil, Wittinsburg
hat das Sicherheitsinspektorat
kontrolliert.

8.4 Mitarbeit 
in Arbeitsgruppen

ERFA-Gruppe «Störfallver-
ordnung» NWCH

Die Lagerung von sehr grossen
Mengen Erdgas sowie Benzin
und Heizöl in dicht besiedel-
tem Gebiet stellt die kantona-
len Vollzugsstellen der Stör-
fallverordnung vor ein neues
Problem: Neben diesen Lagern
werden vermehrt Wohnbauten
oder Objekte mit grossem Pu-

blikumsverkehr geplant und
gebaut. Die einmal optimierte
Risikosituation muss neu beur-
teilt werden. Im Rahmen des
regelmässigen Erfahrungsaus-
tausches mit den Kantonen der
Nordwestschweiz konnte fest-
gestellt werden, dass ähnliche
Probleme bei Umzonung, bzw.
Umnutzung bestehen. Nicht
immer wird die auf der Hand
liegende Lösung, das Gefah-
renpotential zu entfernen, ak-
zeptiert. Es stellt sich die Fra-
ge, ob man mit der Bildung 
von Pufferzonen nicht ver-
antwortungsbewusster handeln
würde.

BUWAL-Kontaktgremium
«Vollzug Störfallverordnung»

Die Teilnahme an den zwei Sit-
zungen unter Leitung des Bun-
desamtes für Umwelt, Wald
und Landschaft, Sektion Si-
cherheitstechnik erlaubte es
dem Sicherheitsinspektorat,
sich aus erster Hand über den
Vollzug der Verordnung über
den Schutz vor Störfällen
(Störfallverordnung, StFV) im

Bereich der Nationalstrassen,
der Beurteilungskriterien II zur
Störfallverordnung für Ver-
kehrswege, den Konsequenzen
über die Brandunfälle in Stras-
sentunnel und die Arbeiten am
Eidgenössischen Risikokatas-
ter zu orientieren.

EA Expertenausschuss
«Technologische Risiken»

Das Sicherheitsinspektorat hat
den Vorsitz in diesem Exper-
tenausschuss. Das Mandat des
Expertenausschusses wurde im
Jahr 2000 überarbeitet: Der
Auftrag, die Anwendung der
«Empfehlung zur gegenseiti-
gen Unterrichtung über beson-
dere Vorkommnisse» zu verfol-
gen und gegebenenfalls Än-
derungen vorzuschlagen, wird
ab dem Jahr 2001 durch die
Arbeitsgruppe «Umwelt» der
Oberrheinkonferenz direkt
wahrgenommen. Erweitert wur-
de das Mandat durch die Auf-
gabenbereiche
• Anwendung gentechnisch ver-

änderter Mikroorganismen
in geschlossenen Systemen,

Aufgaben und Dienstleistungen8
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Erfa-Gruppe Störfallver-
ordnung NWCH

Das BUWAL leitet die Si-
tzungen des Gremiums (1
bis 2 pro Jahr); sie dienen
dem Erfahrungsaustausch
und der Vereinheitlichung
im Vollzug StFV zwischen
den Kantonen.

Expertenausschuss
«Technologische Risiken»

Der Expertenausschuss
«Technologische Risiken»
gehört zu der Arbeitsgrup-
pe «Umwelt» der Deutsch-
französisch-schweizeri-
schen Oberrheinkonferenz
(1bis 4 Sitzungen pro  Jahr).

Erfa-Gruppe Störfall-
verordnung NWCH

Die Kantone AG, BE, BL,
BS, SO und das BUWAL
diskutieren in 1 bis 4 Sit-
zungen pro Jahr anstehen-
de Probleme und tauschen
Erfahrungen aus.



• Absichtliche Freisetzung gen-
technisch veränderter Orga-
nismen in die Umwelt,

• Naturgefahren (in Zusam-
menarbeit und unter Berück-
sichtigung der Arbeiten der
Arbeitsgruppe «Katastro-
phenhilfe».

Die Arbeiten zur Erstellung 
des Berichts über «Ammoniak-
Kälteanlagen» wurden weiter-
geführt. Zu diesem Zweck
wurden noch je die Kälteanla-
gen eines Betriebs in Deutsch-
land (Fürstenberg Brauerei,
Donaueschingen), in Frank-
reich (Brasserie Heineken,
Schiltigheim) und der Schweiz
(Bell AG, Basel) besichtigt.
Der Bericht wird einen Ver-
gleich über den Stand der Si-
cherheitstechnik und den Voll-
zug in den drei Ländern
Deutschland, Frankreich und
der Schweiz ermöglichen.

Arbeitsgruppe 
«Beurteilungskriterien für
Verkehrswege (AG BK Vw)»

An einer Sitzung in Liestal tag-
te die Arbeitsgruppe ein letztes
Mal. Die Diskussion fokussier-
te sich auf die Referenzlänge,
auf die sich die Wahrschein-
lichkeit beziehen soll, auf die
Höhe der Wahrscheinlichkeit
und deren Konsequenz sowie
auf die Kriterien im Umweltbe-
reich. Der daraus resultierende
Konsultationsentwurf ging an
alle Kantone und Interessen-
vertretungen zur Vernehmlas-
sung. Wegen zwei Einsprachen

konnte das Departement
UVEK diese Beurteilungskri-
terien noch nicht definitiv in
Kraft setzen.

Arbeitsgruppe 
«Transport gefährlicher Gü-
ter Schweiz (AGr TgG-CH)»

Zum Erstellen von Einsatzplä-
nen ist das Dokument «Ein-
satzplanung bei Nationalstras-
sen» erarbeitet worden. Mit
dem Leitfaden Nationalstrasse
wird es als Anhang den kanto-
nalen Vollzugsstellen der StFV
und den Tiefbauämtern ausge-
händigt. Als Plattform erschien
für den Bereich Strasse ein ers-
tes Bulletin. Das Bulletin soll
in Zukunft allen Unterarbeits-
gruppen für Beiträge zum TgG
zur Verfügung stehen. 

Arbeitsgruppe «Leitfaden
Nationalstrasse (AG LF NS)»

Ein Entwurf eines Teiles des
Leitfadens Nationalstrasse (LF
NS) ist beim BUWAL zur
Überprüfung. Die Arbeitsgrup-
pe hat nur einmal getagt und
wartet auf die Erkenntnisse des
BUWAL zu diesem Entwurf.
Eine Vernehmlassung der über-
arbeiteten Version soll in der
ersten Hälfte des Jahres 2001
stattfinden. 

Aufgaben und Dienstleistungen 8
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Arbeitsgruppe Leitfaden
Nationalstrasse 
(AG LF NS)

Das BUWAL und das AS-
TRA leiten die Sitzung. Ziel
ist die Schaffung eines ak-
zeptierten Hilfsmittels für
Strasseninhaber und Voll-
zugsstellen. In der AG sind
Tiefbauämter und einzelne
kantonale Vollzugsstellen
der StFV vertreten (SG, BL,
SZ, NE).

Arbeitsgruppe Beurtei-
lungskriterien für Ver-
kehrswege (AG BK Vw)

Ziel ist die Erstellung  von
Beurteilungskriterien und
Akzeptabilitätslinien für den
Transport gefährlicher Gü-
ter auf den Verkehrswegen
«Strasse» und «Schiene».
Folgende Organisationen
sind in der AG vertreten:
Bundesamt für Verkehr,
Amt für Strassenbau, SBB,
BLS, Schweiz. Rück, AS-
TAG, der SGCI und Kan-
tonsvertreter aus BL, SG ,
VD und ZH. Es finden zwei
bis drei Sitzungen pro Jahr
statt.



Unser Handeln orientiert sich
am Leitsatz «Keine Lebensge-
fährdung und kein bleiben-
der Schaden für Mensch und
Umwelt».

Dies bedeutet für uns im kom-
menden Zeitraum: 

• Optimierung 
der Risikosituation

Mit der von uns ausgearbeite-
ten Landratsvorlage Massnah-
menplanung Transportrisiko-
analyse erhält das Parlament
die Chance, die Risikosituation
im Kanton Basel-Landschaft
entscheidend beeinflussen zu
können.

• Information von 
Industrie und Gewerbe

Mit Veranstaltungen für die In-
dustrie, das Gewerbe und die
Schulen, welche in den Gel-
tungsbereich der Einschlies-
sungsverordnung und der Frei-
setzungsverordnung fallen,

kann das Risikobewusstsein im
verantwortungsvollen Umgang
mit Mikroorganismen gelernt
und verstärkt werden. 

• Umfassender
Risikokataster

Unsere Informationen an die
Öffentlichkeit müssen wirksa-
mer werden. Durch eine geo-
graphische Darstellung (Visua-
lisierung) der stationären che-
mischen Risiken und der
Transportrisiken sowie die
Aufnahme der bestehenden ra-
diologischen Risiken wird sich
das Gesamtbild abrunden. Die
Ergebnisse aus dem Vollzug
der Einschliessungsverordnung
und der Freisetzungsverord-
nung sind in den Risikokataster
einzuarbeiten.

• Ausbildung 
von Einsatzkräften

Die Einsatzkräfte sind auch für
die Bewältigung von C-Terror-
Ereignissen auszubilden. 

Ausblick 20019
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Abkürzungsverzeichnis/Begriffserläuterung

Anhang 1

BAG Bundesamt für Gesundheit
Betrieb Ein Betrieb umfasst Anlagen, die in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang zueinan-

der stehen (Betriebsareal).
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung,

ESV) 
Einwirkungen Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Wärmestrahlen sowie Verunreinigungen, die durch den

Bau oder Betrieb von Anlagen oder den Umgang mit Stoffen oder Abfällen erzeugt werden. Unter die
Störfallverordnung fallen nur Ereignisse, die Einwirkungen ausserhalb des Betriebsareals erzeugen; Er-
eignisse innerhalb des Betriebsareals fallen in der Regel in den Zuständigkeitsbereich anderer Regelun-
gen (Arbeitsgesetz etc.). 

FrSV Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Gefahrenpotential Die Gesamtheit der Einwirkungen, die infolge der Mengen und Eigenschaften der Stoffe, Erzeugnisse

oder Sonderabfälle entstehen können, falls keine Sicherheitseinrichtungen wirken.
gelegentlich – 1 x pro 10 Jahr*
GPI GPI ist ein Mass für das Gefahrenpotential, d.h. für die mögliche Auswirkung von Schäden bei einem

Störfall, bei dem keine Sicherheitsmassnahmen wirksam sind.
häufig > 1 x pro 10 Jahr*
katastrophaler Störfall Als katastrophaler Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei vielen Personen und

Tieren und/oder zeitlich begrenzten Schäden mit regionaler Ausdehnung oder irreversiblen Schäden mit
grosser Ausdehnung für die Umwelt.*

Risiko Wird bestimmt durch das Ausmass der möglichen Schädigungen der Bevölkerung und der Umwelt infol-
ge von Störfällen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten. *

Risikoermittlungen Die vom Inhaber aufgrund einer Verfügung bereitzustellenden Grundlagen für die Beurteilung des vom
Betrieb ausgehenden Risikos durch die Behörde.

Risikokataster Eine Übersicht über die auf einem Gebiet vorhandenen Gefahrenpotentiale und Risiken.
SAMV Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikro-

organismen (SAMV)
SBB Schweizerische Bundesbahnen
schwerer Störfall Als schwerer Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei einzelnen Personen und

Tieren und/oder irreversiblen Schäden mit kleiner Ausdehnung oder zeitlich begrenzten Schäden mit
grosser Ausdehnung für die Umwelt.*

sehr selten 1 x pro 1000 Jahr *
selten 1 x pro 100 Jahr *
StFV Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, Störfallverordnung. 
Störfall Als Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden bei vie-

len Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden im Umkreis von
einigen Kilometern für die Umwelt.

Störfallverordnung Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, (StFV).
Transportrisiko- Die TRA wurde im Auftrag des Landrates erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Teilnehmern des
analyse (TRA) Sicherheitsinspektorates, des Tiefbauamtes, des Kantonalen Labors, der Polizei und des Amtes für Um-

weltschutz und Energie, begleitete die Studie. Die TRA zeigt auf, bei welchen Strassenabschnitten wie-
viel Gefahrengut transportiert wird, und wo das Risiko infolge eines Gefahrenguttransportes hoch ist. 

Untersuchungseinheit Grössere Betriebe haben ihre Firmenareale in Untersuchungseinheiten eingeteilt, über die ein Kurzbericht
erstellt wurde.

UVEK Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Zwischenfall Als Zwischenfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden bei

einzelnen Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden mit loka-
ler Ausdehnung für die Umwelt.

* Die Definitionen sind mit den Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom Landrat am 2.2.1993 zustimmend zur
Kenntnis genommen worden.
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Karte stationäre Gefahrenquellen

Anhang 2



23

Karte Strassen mit hohem Risiko

Anhang 3
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Zuständige Stellen und Stand Vollzug Verkehrswege

Verkehrswege
gemäss StFV

Schiene:
SBB-Netz

Schiene: 
Anschluss-
gleise

Strasse:
National-
strassen

Strasse:
übrige Durch-
gangsstrassen

Wasser:
Rhein

Ersteller der
Kurzberichte

SBB

Benutzer
Anschlussgleis

Tiefbauamt
BL

Tiefbauamt
BL

Tiefbauämter
BL/BS/AG

Kontrollbehörde

Bundesamt 
für Verkehr

Sicherheits-
inspektorat

Sicherheits-
inspektorat

Sicherheits-
inspektorat

• Sicherheits-
inspektorat

• Kontrollstelle für
Chemie- und Bio-
sicherheit, Kanton
Basel-Stadt

• Kantonales Labo-
ratorium, Abt.
Chemiesicherheit,
Kanton Aargau

Stand Beurteilung Ende 2000

hängig, die gesamtschweizerisch 
anzuwendenden Beurteilungskriterien
fehlen noch

3 Kurzberichte beurteilt
7 hängig

hängig, die gesamtschweizerisch 
anzuwendenden Beurteilungskriterien
fehlen noch

Transportrisikoanalyse beurteilt (keine
Kurzberichte erstellt). Ein Massnah-
menbericht ist in Bearbeitung. Der
Landrat kann im 2001 darüber beraten.

Der Kurzbericht Rhein ist beurteilt
und in einem Bericht dokumentiert.
Eine Risikoermittlung wird im 2001
über die Hot Spots erarbeitet.

Anhang 4
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Zusammenfassung z.H. der Öffentlichkeit Petroplus

Anhang 5



26

Zusammenfassung z.H. der Öffentlichkeit Petroplus

Anhang 5



27

Zusammenfassung z.H. der Öffentlichkeit Petroplus

Anhang 5
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Kontrollbericht Petroplus

Anhang 5



29

Kontrollbericht Petroplus

Anhang 5



30

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr

Datum

03.01.00

02.02.00

11.02.00

14.02.00

13.03.00

15.03.00

Ort

Birs-
felden

Augst

Ziefen

Muttenz

Zwingen

Birs-
felden

Firma/Areal

Planzer Trans-
port AG

Parkplatz
Restaurant
Rheinlust

Fritz Furler AG

Rangierbahnhof
SBB Reparatur-
werkstatt

Papierfabrik
Zwingen

Dachser Spedi-
tion AG

Ereignis/Produkt

Mehrere 200-Liter-
Fässer mit 2-Chlor-
5-chlormethylthiazol
sind im Lager auf-
gebläht.

Auslaufen von «Pro-
claim 019» (Ema-
mectin Benzoat) aus
LKW. Eine Person ist
mit der Substanz in
Berührung gekom-
men.

Aus einem 1000-Li-
ter-Container treten
nitrose Gase aus.

Aus einem mit 
18 Gitterpaletten
beladenen Bahnwa-
gen tropft ein zäh-
flüssiger Brei. Beim
Produkt handelt es
sich um Matrix SLE
01 (Sicherheits-
sprengstoff für Tun-
nelbau).

Beim Entladen eines
LKW treten 12 m3

Weissharz aus, wel-
ches zum grössten
Teil aufgefangen
werden kann und ca.
1,5 m3 in die Kanali-
sation laufen

Aus einem 25-Liter-
Kunststoffgebinde
traten durch den un-
dichten Verschluss
1–2 Liter Palladium-
(II)-chlorid-Lösung
(10%) aus.

Auswirkungen /
Massnahmen

In Absprache mit
dem Chemiefach-
berater wurde der
Druck der Fässer 
im Freien entlastet.

Aufnahme und Ent-
sorgung der Substanz
sowie Reinigung von
Fahrzeug und Park-
platz durch die Orts-
feuerwehr. Betroffene
Person zur Abklärung
der Sanität überge-
ben.

Die FW Ziefen schlägt
die nitrosen Gase
mittels Wasser nieder.
Abdecken des Con-
tainers mit in Kalk-
milch getränkten Tü-
chern.

Gesamte Ladung
umgeladen, Contai-
ner und Bahnwagen
gereinigt. Der hava-
rierte Container wur-
de abgedichtet.

Auffangen des mit
der Harzemulsion
verschmutzten Ab-
wasser im Regen-
auffangbecken sowie
die fachgerechte
Entsorgung.

Gebinde dicht ver-
schlossen und zum
Weitertransport in
Havariefass verpackt.
Ausgetretene
Flüssigkeit aufge-
nommen.

Bewertung 
Risiko

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel;

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

Anhang 6
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Datum

24.03.00

08.05.00

18.05.00

26.05.00

17.07.00

26.07.00

06.08.00

Ort

Muttenz

Pratteln

Pratteln

Liestal

Muttenz

Reinach

Pratteln

Firma/Areal

Rangierbahnhof
SBB
Reparatur-
werkstatt

Haldemann & 
Co AG

Muttenzerstrasse

Gezyme 
Pharmaceuticals

Transport-
Union AG

Haas Karl & Co.
AG

Bahnhof

Ereignis/Produkt

Aus der Isolation eines
Bahnkesselwagens mit
55 Tonnen Methylacry-
lat tropfte eine farblose
Flüssigkeit

Leckage von «Surfado-
ne LP-100» ab einem
LKW. Bodenverunreini-
gung

Ein LKW verliert ein
schwarzes Pigment.
Der LKW wird durch
eine Polizeipatrouille
gestoppt.

Ansprechen der Gas-
melder in einem explo-
sionsgeschützten Pro-
duktionsraum und da-
durch Alarmierung der
Feuerwehr.

Aus einem durch einen
Stapler angestochenen
Fass traten in einer
Speditionshalle ca. 50
Liter Piperidin aus. 6
Personen haben die
Dämpfe eingeatmet.

Durch Einleiten von
Salzsäure in eine Natri-
umhypochloridlösung
entstand eine Chlor-
gasentwicklung im Ge-
bäude. Zwei Personen
ist es unwohl.

Aus dem Sicherheits-
ventil eines mit Argon
beladenen Bahnkes-
selwagens entweicht
schwacher Strom Argon

Auswirkungen /
Massnahmen

Abklärungen erga-
bem, dass es sich um
Kondenzwasser han-
delte. Keine weitern
Massnahmen nötig.

Substanz mit Binde-
mittel trocken auf-
nehmen. Fass in Ha-
variefass stellen. Rei-
nigen des LKW und
dessen Freigabe zu
Weiterfahrt.

Binder streuen und
die Paste mit Wasser
in die Kanalisation
spülen. Reinigen des
LKW mit Wasser

Messungen waren
weit unterhalb der
Explosionsgrenze.
Keine weiteren Mass-
nahmen notwendig

Havariertes Fass in
Havariefass gestellt.
Produkt aufgenom-
men. Ganze Ladung
und Hallenboden ge-
reinigt. Messungen
durchgeführt. Betrof-
fene Personen zur
Abklärung der Sanität
übergeben.

Gebäuderäumung und
lüften durch beriebsei-
gene Ventilation. Mes-
sungen durchgeführt.
Die 2 Personen zur
Abklärung der Sanität
übergeben.

Funktionskontrolle Si-
cherheitsventil. Keine
weiteren Massnah-
men nötig

Bewertung 
Risiko

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel;

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel;

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
selten;
Risiko mittel

Transportunfall;;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr

Anhang 6
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Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr

Anhang 6

Datum

08.08.00

19.08.00

27.08.00

29.08.00

01.09.00

11.09.00

21.09.00

Ort

Muttenz

Muttenz

Reinach

Muttenz

Birsfel-
den

Muttenz

Pratteln

Firma/Areal

Metzger + 
Richner
Transport AG

Rangierbahnhof
SBB
Reparatur-
werkstatt

Grollimund AG

Rangierbahnhof
SBB
Reparatur-
werkstatt

Rheinfelder-
strasse

Rangierbahnhof
SBB
Reparatur-
werkstatt

Schenker
BTL AG

Ereignis/Produkt

Aus einem 50-Liter-
Kunststoffgebinde
traten durch den un-
dichten Verschluss
max. 1 Liter Ethyl-
Benzolylphenyl-
propionat aus.

Aus einem beheizten
und isolierten Bahn-
container tritt heis-
ses flüssiges Capro-
lactam aus.

Geruchsbelästigung
durch Brand

Aus einem Bahncon-
tainer mit 27 Tonnen
Butylacrylat tritt aus
einem Leck wenig
Produkt aus

Spur einer unbe-
kannten Flüssigkeit
auf der Strasse 
(leicht alkalisch, ölig)

Aus einem Bahnwa-
gen mit 55 Tonne
Methanol tritt aus
dem Bodenventil 
etwas Produkt aus

Aus einem durch 
einen Stapler ange-
stochenen Fass tra-
ten in einer Spedi-
tionshalle ca. 200 Li-
ter «Castemate»
(ceramic processing
additive) aus. 
Zwei Personen hat-
ten Kontakt mit der
Flüssigkeit.

Auswirkungen /
Massnahmen

Gebinde dicht ver-
schlossen und die
gesamte Ladung 
(12 Kanister) zum
Weitertransport um-
gepackt. Die ausge-
tretene Flüssigkeit
wurde aufgenom-
men, Gebinde und
Paletten gereinigt

Wagen auf Auffang-
grube gefahren. 
Kontrolle und De-
kontamination der
Bahngleise in BS
und BL. (Kapitel 5)

Rauchgasmessun-
gen durchgeführt

Container mit 
Abdichtband 
abgedichtet

Die Spur wird von 
der Ölwehr Birsfel-
den aufgenommen.
Verursacher unbe-
kannt.

Bodenventil nachge-
zogen und Leitungen
entleert.

Das Produkt wurde
durch FW Pratteln mit
Binde-Mittel aufge-
nommen, der Hallen-
boden gereinigt und
das Waschwasser in
die Kanalisation ein-
geleitet. Die betroffe-
nen Personen wurden
zur Abklärung der
Sanität übergeben.

Bewertung 
Risiko

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel;

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV
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Datum

22.09.00

02.10.00

04.10.00

16.10.00

15.10.00

11.12.00

13.12.00

Ort

Mün-
chenstein

Muttenz

Pratteln

Pratteln

Reinach

Müchen-
stein

Muttenz

Firma/Areal

Fiege Goth AG

Spedag
Speditions
AG

Haldemann &
Co AG

Schenker 
BTL AG

Seewenweg

Planzer
Transport AG

Rangierbahnhof
SBB
Reperatur-
werkstatt

Ereignis/Produkt

Leckage von 4,4`- Dia-
mino-Diphenylmethan
in Pastillenform in Kel-
ler des Lagerhauses

Bei einer Ladung Fäs-
ser mit «Alcosist M»
trat aus einem undich-
ten Verschluss 1–2 dl
Produkt aus. Das aus-
getretene Produkt war
bereits vom Betrieb
aufgenommen worden.

Aus zwei durch einen
Stapler angestoche-
nen Fässern traten ca.
50 Liter «Serisolve»
(Reiniger für Sieb-
druck) aus.

Durch einen hervorste-
henden Nagel wurde
ein 20-Liter Kunststoff-
kanister beschädigt,
ca. 7 Liter Propan-2-ol
traten aus.

Benzin aus aufgeschli-
tztem PKW-Tank läuft
in die Kanalisation. FW
Reinach schäumte ein.

Aus dem geöffneten Si-
cherheitsabsperrorgan
entwich eine sehr ge-
ringe Menge Tetrahyd-
rothiophen.

Aus einem Bahnkessel-
wagen mit 58 Tonnen
2,6-di-tert.-Butylphenol
tropft eine geringe
Menge einer farblosen
Flüssigkeit.

Auswirkungen/
Massnahmen

Lüftungen ausschal-
ten. Da die Substanz
kanzerogen ist, wurde
die Anweisug gege-
ben, dass alle betroffe-
nen Mitarbeiter einen
Arzt aufsuchen sollen.

Der Pikettoffizier der
Chemiewehr Basel-
land kontrollierte die
Ladung und die Ver-
schlüsse sämtlicher
Gebinde.

Aufnehmen der Chemi-
kalien und Reinigung
von Fahrzeug und Um-
gebung durch die
Feuerwehr Pratteln.

Aufnehmen der Flüs-
sigkeit mittels Che-
miebinder durch die
Feuerwehr Pratteln
und zusammen mit
dem beschädigten
Gebinde in einem
Metallfass der Entsor-
gung zugeführt.

Explosions-Messung
in der Kanalisation

Messungen unter Mit-
hilfe der Messgruppe
Clariant durchgeführt.

Abklärungen ergaben,
dass es sich um Kon-
denswasser handelte.
Keine weiteren Mass-
nahmen nötig.

Bewertung 
Risiko

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt nicht
in den Geltungs-
bereich der StFV

Fällt nicht in den
Geltungsbereich
der StFV

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr

Anhang 6


